Satzung

des Vereins der Freunde und Förderer der Grundschule Darry

Neue Satzung vom 24.03.2010

§ 1
Name und Sitz

Der Verein führt den Namen "Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Darry“.

1. Eine Eintragung in das Vereinsregister ist nicht vorgesehen. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in 24321 Darry.

3.
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2
Zweck des Vereins

· Der Verein der Freunde und Förderer der Grundschule Darry mit Sitz in Darry verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

· Zweck des Vereins ist die Förderung der Bildung und Erziehung.

· Der Satzungszweck wird verwirklicht durch die Förderung der Grundschule Darry, insbesondere durch die Ausgestaltung der Schule und des Schulhofes, die Anschaffung besonderer Ausstattung für Klassenräume und Unterricht und Unterstützung besonderer schulischer Vorhaben.

· Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

· Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

· Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig  hohe Vergütungen begünstigt werden.

· Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins an die Grundschule Darry, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden.

§ 3
Mitgliedschaft

1.
Mitglieder des Vereins können werden 

a)
Eltern von Schülern der Grundschule Darry,

b)
volljährige, natürliche Personen, 

c)
juristische Personen,

d)
nicht rechtsfähige Vereine.

2.
Die Mitgliedschaft wird durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand erworben(Beitrittserklärung).

3.
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss.


4.
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch schriftliche Kündigung gegenüber dem Vorstand erklärt werden. Der Austritt wird ohne Einhaltung einer Frist mit Ablauf des Monats, in dem die Erklärung erfolgt, wirksam.

5.
Ausgeschiedene Mitglieder erhalten keinerlei Erstattung aus dem Vereinsvermögen.

6.
Zahlt ein Mitglied den Jahresbeitrag bei Fälligkeit nicht, wird das Mitglied schriftlich oder


mündlich zweimal an die Zahlung erinnert. Wird der Beitrag bis 31.01. des Folgejahres


nicht gezahlt, kann das Mitglied ausgeschlossen werden. Über den Ausschluss entscheidet der Vorstand durch einstimmigen Beschluss.

§ 4
Vorstand und Mitgliederversammlungen

1.
Organe des Vereins sind

a)
der Vorstand

b)
die Mitgliederversammlung

2.
Der Vorstand besteht aus drei Mitgliedern

a)
Vorsitzender

b)
Kassenwart

c)
Schriftführer

Der Verein ist nicht rechtsfähig. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich in dem Umfang, der für einen rechtsfähigen Verein vorgesehen ist, durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.

3.
Es werden zwei Kassenprüfer, direkt aus der Mitgliederversammlung heraus, für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Die Kassenprüfer dürfen nicht dem Vorstand angehören.

4.
Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

5.
Jedes Jahr ist eine ordentliche Mitgliederversammlung schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung einzuberufen. Die Mitgliederversammlung, die vom Vorsitzenden geleitet wird, ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Juristische Personen und nicht rechtsfähige Vereine haben jeweils eine Stimme.

6.
Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand auf Verlangen eines Drittels der ordentlichen Mitglieder oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes einberufen. Die Einladung hat mit einer Frist von einer Woche schriftlich unter Beifügung der Tagesordnung zu erfolgen.

7.
Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a)
Berichte und Erklärungen des Vorsitzenden und der Kassenprüfer entgegenzunehmen und über
die von ihm eingebrachten Anträge zu entscheiden,

b)
dem Vorstand Entlastung zu erteilen,

c)
über Anträge, die von der Schulkonferenz, den Lehrern oder den Mitgliedern eingebracht werden, zu entscheiden,

d
Satzungsänderungen zu beschließen,

e)
den Vorstand zu wählen,

f)
die Kassenprüfer zu wählen.

Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Mehrheit, bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Über eine Satzungsänderung kann nur mit einer Stimmenmehrheit von ¾ beschlossen werden. Über die Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift anzufertigen und vom Vorsitzenden und vom Schriftführer zu unterzeichnen.

§ 5
Beiträge

1.
In der Beitrittserklärung verpflichtet sich das Mitglied zur Zahlung eines von ihm bestimmten jährlichen Betrages. Der Mindestbeitrag pro Jahr beträgt 6,00 € (in Worten: sechs Euro).

2.
Der Beitrag ist als Jahresbeitrag fällig mit Beginn des Geschäftsjahres.

§ 6

Auflösung

1.
Die Auflösung des Vereins kann nur durch eine Mitgliederversammlung beschlossen werden.

2.
Für die Auflösung ist eine Mehrheit von ¾ der auf der Versammlung anwesenden Mitglieder erforderlich.

3.
Das bei der Auflösung des Vereins noch vorhandene Vermögen des Vereins fällt an die Grundschule Darry, die es dem Satzungszweck entsprechend zu verwenden hat.

Darry, den 24. März 2010
